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Entsteht durch den Eintritt des Versicherungsfalles eine Gefahr für den Straßenverkehr innerhalb
oder außerhalb des Versicherungsortes, zu deren Beseitigung der Versicherungsnehmer aufgrund
gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist, so ersetzt der Versicherer die Kosten für solche
notwendigen Vorkehrungen zur Gefahrenabwendung bis zur vereinbarten Versicherungssumme.
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